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Informationen und Verkehrszeichen für Bewohnerparken 
Parkraummanagement ab 1. Januar im „Komponistenviertel“  
 
Parkplatzsuche ist nervig und zeitintensiv – gerade bei Anwohnern, kommen zu-
geparkte Straßen und fehlende Parkmöglichkeiten nicht gut an. In einer umfas-
senden Analyse hat die Stadtverwaltung daher im Jahr 2019 den sogenannten 
„ruhenden“ Verkehr in vier besonders betroffenen Bereichen in Fellbach untersu-
chen lassen. In einer ersten Konsequenz hat der Gemeinderat im November 
2021 beschlossen, im Areal zwischen Stuttgarter- und Tainer Straße ein soge-
nanntes Bewohnerparken umzusetzen. Das Parkraummanagement gilt ab dem 1. 
Januar 2023. In den kommenden Tagen erhalten die Anwohner dazu umfassende 
Informationen. Die ersten Hinweisschilder installiert die Stadt ab Mitte Novem-
ber. 
 
Die Ergebnisse der Verkehrsanalyse im sogenannten Komponistenviertel – also 
dem Areal zwischen Stuttgarter, Esslinger, Tainer und Pfarrer-Sturm-Straße – 
waren eindeutig. Tagsüber nutzen viele „Fremdparker“ die Straßen der Wohnge-
gend, um ihr Fahrzeug abzustellen. Auch die Nähe zum Familienbad F.3 und zur 
Haltestelle der Stadtbahn fördere die Auslastung der Parkflächen, stellten die 
Verkehrsplaner im Jahr 2019 fest. Vielfach bekamen Anwohner nur nach länge-
rem Suchen Parkplätze in ihrem Quartier. Von den insgesamt 492 Parkplätzen 
wird tagsüber jeder zweite von Anwohnern belegt. Dies bedeutet aber auch, dass 
50 Prozent von „gebietsfremden“ Personen genutzt werden. Gerade in den engen 
Wohnstraßen führt das Fremdparken oft zu unübersichtlichen Situationen. 
 
Mit dem Bewohnerparken soll sich die Situation künftig verbessern. Die Parkflä-
chen stehen tagsüber anderen Verkehrsteilnehmern zeitlich befristet (bis zu drei 
Stunden) zur Verfügung. Anwohner können mit einem Parkausweis aber 
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weiterhin unbegrenzt im Gebiet parken. Diese Parkausweise, die jeweils für ein 
Jahr gelten, können einfach digital über die Homepage der Stadt angefordert 
werden. Auch wenn das Bewohnerparken erst mit dem Jahr 2023 startet, sind 
die Ausweise bereits seit Oktober 2022 verfügbar. Für den Ausweis ist eine reine 
Verwaltungsgebühr von 30,70 Euro zu entrichten.  
 
Ab Mitte Oktober erhalten die Anwohner ausführliche Informationen zum Anwoh-
nerparken. Parallel plant die Stadtverwaltung eine Informationsveranstaltung auf 
der offene Fragen beantwortet werden. Mitte November wird dann die künftige 
Parkraumzone mit Schildern ausgewiesen. 
 
 


